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Vielfältige Optionen für sichere Stromversorgung  
erhalten – Erste Überprüfung des Kohleausstiegs steht an  
Wieland Kramer

Das Gesetz zur Beendigung der Kohleverstromung in Deutschland schreibt die regelmäßige Überprüfung des Ausstiegspfades 
aus der Kohlenutzung vor. Der erste Überprüfungstermin steht jetzt an und muss bis spätestens zum 15.08.2022 erfolgen. Die 
Kriterien dafür sind im Gesetz zur vorzeitigen Beendigung der Kohleverstromung festgelegt. Doch die Corona-Pandemie sowie 
die Auswirkungen des Ukraine-Krieges setzen neue Rahmenbedingungen für den Erhalt von Versorgungssicherheit und aus-
kömmliche Energiepreise. Die hohe Abhängigkeit von Energielieferungen aus Russland stellt ein deutlich unterschätztes  
gesamtwirtschaftliches Risiko für das Industrieland Deutschland dar. Weitere Fehleinschätzungen oder neue Risiken 
müssen vermieden werden.   

Gesetzlicher Rahmen

Das Gesetz zur Reduzierung und zur Beendi-
gung der Kohleverstromung (Kohleverstro-
mungsbeendigungsgesetz – KVBG) vom 
08.08.2020 bestimmt ein Zielniveau sowie 
Zieldaten für den nationalen Kohleausstieg 
(§ 4): Bis zum 31.12.2022 sollen die Stromer-
zeugungskapazitäten auf der Grundlage von 
Stein- und Braunkohle in Deutschland auf 
insgesamt 30 GW und bis zum 01.04.2030 
auf 17 GW sinken sowie spätestens bis zum 
31.12.2038 vollständig abgebaut sein. Zum 
Zieldatum 2022 setzt sich das Zielniveau von 
30 GW aus 15 GW Nettonennleistung Stein-
kohle und 15 GW verbleibender Nettonenn-
leistung Braunkohle zusammen. Zum Ziel-
datum 2030 ist das Zielniveau von 17 GW 
aufgeteilt auf 8 GW Steinkohle und 9 GW 
Braunkohle. 

Für die Abschaltung der Steinkohlekraft-
werke im Inland sieht das Gesetz zwei Ver-
fahren vor: Zunächst die freiwillige Abschal-
tung gegen den in sieben Ausschreibungs- 
runden ermittelten Steinkohlezuschlag und 
ab dem Zieldatum 2027 bis zum Zieldatum 
2038 ordnungsrechtliche Anordnungen, die 
sog. gesetzliche Reduzierung. Bisher wurden 
in fünf Ausschreibungsrunden insgesamt 
rund 8.600 MW Stromerzeugungskapazität 
auf der Basis von Steinkohle stillgelegt [1].

Die Verstromung von Braunkohle erfolgt zu-
meist an Kraftwerksstandorten in Nähe der 
Braunkohletagebaue. Im KVBG sind die ins-
gesamt 30 stillzulegenden Kraftwerksblöcke 
benannt [2]. Einige Anlagen werden vor der 

endgültigen Stilllegung vorübergehend in 
die zeitlich gestreckte Stilllegung überführt. 
Die Einzelheiten – insbesondere die der Ent-
schädigung für die vorzeitige Stilllegung – 
sind in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag 
geregelt [3] und unterliegen der beihilfe-
rechtlichen Prüfung durch die EU-Kommis-
sion [4] (siehe Abb. 1). 

In den Jahren 2026, 2029 und 2032 kann nach 
den geltenden Bestimmungen des KVBG (§ 56) 
geprüft werden, ob der Stilllegungszeitpunkt 
für Braunkohleanlagen nach dem Jahr 2030 
jeweils bis zu drei Jahre vorgezogen und damit 
das Abschlussdatum für die Verstromung von 
Braunkohle in Deutschland bereits 2035 er-

reicht werden kann. Obwohl eine diesbezüg-
liche Prüfung erst für das Jahr 2026 gesetz-
lich vorgeschrieben ist, haben die Anhebung 
der nationalen Klimaziele, die Erhöhung der 
Quote erneuerbarer Energien am Bruttostrom-
verbrauch bis 2030 sowie Formulierungen 
im Koalitionsvertrag der Bundesregierung 
eine Debatte über ein Vorziehen des Kohle-
ausstiegs auf das Jahr 2030 ausgelöst, die 
eine möglichst frühe Diskussion über die 
Risiken eines solchen Vorgehens mit Blick 
auf die gesetzlich festgeschriebenen Prüf-
punkte sowie insbesondere vor dem Hinter-
grund der aktuellen geopolitischen und preis-
lichen Entwicklungen auf dem Energiemarkt 
sinnvoll erscheinen lassen. 

Stilllegungspfad für die Braunkohlenkraftwerke in Deutschland 2020-2038 
 Quelle: BMWK

Abb. 1
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Zudem wird im Jahr 2026 überprüft, ob die 
zum 31.12.2029 geplante Überführung eines 
Blocks des Kraftwerks Niederaußem in die 
zeitlich gestreckte Stilllegung bis Ende 2033 
energiewirtschaftlich erforderlich ist. Kann 
die energiewirtschaftliche Erforderlichkeit 
nicht festgestellt werden, legt der Anlagenbe-
treiber die betreffende Braunkohleanlage spä-
testens bis zum 31.12.2029 endgültig still. 
Kraftwerksblöcke, die in die zeitlich gestreck-
te Stilllegung überführt werden, dürfen nicht 
am Strommarkt teilnehmen, sondern stehen 
ausschließlich für Anforderungen der Über-
tragungsnetzbetreiber zur Verfügung. Die 
Handhabung der zeitlich gestreckten Stillle-
gung von Braunkohleanlagen ist damit ein 
wichtigstes Instrument für den sicheren Be-
trieb der Netze, wenn andere regelbare Leis-
tung am Strommarkt nicht oder nicht mehr 
zur Verfügung steht. Für die zeitlich getreckte 
Stilllegung sind außerdem zwei Blöcke des 
Kraftwerks Jänschwalde vorgesehen. 

Das KVBG regelt die planmäßige Stilllegung 
aller Kohleanlagen bis 2038 und eröffnet unter 
genau bestimmten Vorgaben eine vorgezogene 
Stilllegung der verbliebenen Braunkohlean-
lagen bis Ende 2035. Andererseits verpflichtet 
das KVBG die Bundesregierung, jeweils zum 
15. August der Jahre 2022, 2026, 2029 und 
2032 „auf wissenschaftlicher Grundlage ein-
schließlich festgelegter Kriterien und dazu-
gehöriger Indikatoren“ die Auswirkungen der 
Reduzierung und Beendigung der Kohlever-
stromung zu prüfen (§ 54 Regelmäßige Über-
prüfungen der Maßnahme). Prüfpunkte sind 
Auswirkungen der Stilllegungen auf die 

 ■ Versorgungssicherheit; 
 ■ Anzahl und die installierte Leistung der 

von Kohle auf Gas umgerüsteten Anlagen; 
 ■ Aufrechterhaltung der Wärmeversorgung;
 ■ Strompreise; 
 ■ Erreichung der Klimaschutzziele; 
 ■ Rohstoffe, insbesondere Gips, die im Zuge 

der Kohleverstromung gewonnen werden;
 ■ Sozialverträglichkeit der Maßnahmen.

 
Die Bundesregierung prüft zudem, ob für 
jüngere Steinkohleanlagen eine Anpassung 
des gesetzlichen Rahmens erforderlich ist. 
Dafür werden die jeweils aktuelle Wettbe-
werbssituation auf dem Strommarkt berück-

sichtigt sowie die Umrüstung zu Anlagen 
mit Kraft-Wärme-Kopplung oder für den Ein-
satz von Biomasse und Wasserstoff geprüft. 
Darüber hinaus wird die Bundesregierung in 
Zusammenarbeit mit der Bundesnetzagentur 
und den Übertragungsnetzbetreibern prü-
fen, ob aus netztechnischen Gründen eine 
Überführung der betroffenen Kraftwerke in 
die Netz- oder Kapazitätsreserve sinnvoll 
sein kann. Zusätzlich prüft die Bundesnetz-
agentur, ob die vorhandenen Gasnetze aus-
reichend sind, um bestehende Steinkohle-
kraftwerke auf Gasbetrieb umzustellen. Die 
Ergebnisse der Überprüfungen werden ab-
schließend von der Expertenkommission, die 
den Monitoring-Bericht der Bundesregierung 
zur Energiewende begutachtet, bewertet und 
bei Bedarf durch Empfehlungen ergänzt.

Die formalen Anforderungen an die Über-
prüfung des Kohleausstiegs in § 54 KVBG 
werden im Kohleausstiegsgesetz inhaltlich 
konkretisiert (§ 55): Jährlich muss die Bundes-
regierung ermitteln, ob die Sicherheit und 
Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungs-
systems durch die Maßnahmen des Kohle-
ausstiegsgesetzes „mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit nicht unerheblich gefährdet 
oder gestört ist“. Eine nicht unerhebliche Ge-
fährdung oder Störung der Sicherheit oder 
Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungs-
systems liegt vor, wenn der in der europäi-
schen Strommarktverordnung festgelegte Zu-
verlässigkeitsstandard unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Reserven nicht eingehalten 
wird. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz prüft außerdem, ob bei Fort-
führung der Stilllegungen die Strompreise 
angemessen bleiben. Die Bundesregierung 
ergreift bei Bedarf Maßnahmen, um eine 
„preisgünstige Versorgung“ zu gewährleisten.

Prüfpunkt Versorgungs- 
sicherheit   

Kann eine Gefährdung oder Störung der Si-
cherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitäts-
versorgungssystems durch die Maßnahmen 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz nicht oder nicht rechtzeitig be-
seitigt werden, setzt die Bundesnetzagentur 
die Ausschreibung für die Stilllegung weiterer 
Steinkohleanlagen aus oder reduziert das Aus-

schreibungsvolumen (§ 55, Satz 4 KVBG). Dies 
gilt auch, wenn die Bundesregierung feststellt, 
dass die Indikatoren für die Entwicklung der 
Strompreise überschritten werden. 

Allerdings wurden bereits fünf von sieben 
Ausschreibungsrunden durchgeführt und 
etwa 8.600 MW Erzeugungsleistung auf  
Basis von Steinkohle stillgelegt [5]. Zu einer 
Aussetzung oder Verschiebung der Stillle-
gungsauktionen ist es bisher nicht gekom-
men. Weitere Ausschreibungen sind für 
den 01.08.2022 sowie für den 01.06.2023 
geplant. Derzeit liegt die Erzeugungsleistung 
der inländischen Steinkohlenkraftwerke bei 
18.830 MW – ein Drittel weniger als 2017 
und noch knapp 4.000 MW vom Zielwert des 
KVBG für 2022 entfernt. 

Die Brennstoffversorgung der inländischen 
Steinkohle-Stromerzeugungsanlagen war 2021 
geprägt durch einen hohen Anteil von Lieferun-
gen aus Russland. Mit insgesamt 18,3 Mio. t 
stammten 2021 knapp 57 % der deutschen 
Kohleeinfuhren aus Ländern der russischen 
Föderation. Die Lieferungen bewegten sich 
damit auf einem Fünf-Jahreshoch und lagen 
knapp 50 % über dem Vorjahr [6]. Der Be-
schluss der EU, Kohleimporte aus Russland zu 
beenden und die Ankündigung der Bundesre-
gierung, die Einfuhren von Steinkohle aus der 
russischen Föderation bis zum Sommer 2022 
einzustellen und durch Lieferungen aus ande-
ren Ländern zu ersetzen, erfordert erhebliche 
Anstrengungen. Derzeit bezieht Deutschland 
noch nennenswerte Mengen an Steinkohle aus 
den USA, Kolumbien und Australien sowie ge-
ringe Mengen aus EU-Ländern. Die Inlands-
gewinnung wurde bereits 2018 beendet. 

Die im KVBG vorgesehene Maßnahme, durch 
den Einsatz von Steinkohleanlagen eine Stö-
rung der Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
Elektrizitätsversorgung zu vermeiden oder  
die Entwicklung der Strompreise zu beein-
flussen, erscheint vor dem Hintergrund der 
verbliebenen Erzeugungskapazitäten und 
der nur wenig diversifizierten Brennstoff-
quellen allenfalls eingeschränkt realisierbar. 
Auch wenn es mittelfristig möglich ist, auf Im-
porte aus Russland zu verzichten und ausrei-
chend Steinkohle auf dem Weltmarkt zu be-
schaffen, so könnte es dennoch sinnvoll sein, 
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verpflichtende Vorräte an den inländischen 
Kraftwerksstandorten anzulegen. Bei Braun-
kohle wäre dies nicht erforderlich, da die Tage-
baue praktisch die Vorratslager vor Ort sind. 

Die aktuelle Entwicklung der inländischen 
Stromerzeugungskapazitäten auf der Basis 
von Braunkohle ist geprägt durch das Errei-
chen des Zielniveaus von 15 GW bis zum Jah-
resende 2022. Zum 01.04.2022 erfolgte die 
Außerbetriebnahme eines Blocks im Kraft-
werk Neurath mit einer Leistung von knapp 
300 MW. Zum Jahresende kommt die Ab-
schaltung von weiteren 1.300 MW im rheini-
schen Kraftwerkspark hinzu. Weitere Ab-
schaltungen erfolgen planmäßig erst Anfang 
und Ende 2027, so dass die Braunkohle bis 
Ende 2027 zunächst einen stabilen Beitrag 
von rund 14 GW gesicherter und regelbarer 
Erzeugung leisten kann. 

Die Überprüfung des Kohleausstiegs muss 
darüber hinaus berücksichtigen, dass zum 
Jahresende 2022 die letzten verbliebenen 
Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz 
gehen. Gegenüber 2021 bedeutet dies einen 
Abbau von gesicherter Stromerzeugungska-
pazität in Höhe von 8,1 GW oder knapp 12 % 
der Bruttostromerzeugung in Deutschland. 

Die bereits seit 2012 und verstärkt seit 2016 
rückläufigen Beiträge der Kernkraft und der 
Kohle zur Bruttostromerzeugung in Deutsch-
land (siehe Abb. 2) werden seit 2017 durch 
einen spürbaren Rückgang beim Stromver-
brauch überdeckt: Während der Bruttostrom-

verbrauch 2017 knapp über der Marke von 
600 Mrd. kWh lag, sank er 2020 auf einen 
Wert von 555 Mrd. kWh und erholte sich 
2021 leicht auf 569 Mrd. kWh. Diese Ent-
wicklung entspricht aber nicht den Prognosen. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz rechnet in seiner jüngsten Ab-
schätzung bis 2030 mit einem Anstieg des 
Verbrauchs auf bis zu 665 Mrd. kWh pro Jahr 
[7]. Die Prognos AG geht von einem Wert von 
658 Mrd. kWh im Jahre 2030 aus [8]. Damit 
dürfte der Strombedarf bis 2030 um mindes-
tens 10 % wachsen und sich auch die abzu-
deckende Netzlast weiter erhöhen. 

Auswirkungen des Kohleausstiegs auf die 
Netzstabilität werden durch eine Reihe von 
Maßnahmen begrenzt. Die Übertragungsnetz-
betreiber haben die Möglichkeit, die Vorhal-
tung von Reservekraftwerken durch Anord-
nung der Bundesnetzagentur zu sichern. Der 
Bau von mehreren neuen Gaskraftwerken zur 
Bereitstellung von Reserveleistung sowie die 
Errichtung großer Batteriespeicher tragen 
maßgeblich zur Versorgungssicherheit bei. 
Die auf vier Jahre begrenzte Sicherheitsbereit-
schaft sowie die Überführung von mindestens 
drei Braunkohlekraftwerksblöcken in die zeit-
lich gestreckte Stilllegung sind weitere Bau-
steine für einen sicheren Netzbetrieb. 

Andererseits haben die Systemauftrennung 
im europäischen Stromnetz am 08.01.2021 so-
wie die Abtrennung der Iberischen Halbinsel 
vom europäischen Stromnetz am 17.03.2022 
gezeigt, dass Netzstabilität eine europäische 

Aufgabe ist, für die die Übertragungsnetzbe-
treiber in den einzelnen Regionen verantwort-
lich sind. Die kürzlich erfolgte Verbindung der 
Stromnetze der Ukraine und der Republik 
Moldau mit dem kontinentaleuropäischen 
Stromnetz erhöht die Anforderungen an den 
störungsfreien Netzbetrieb in Europa weiter.

Das Zwischenfazit zum Prüfpunkt Versor-
gungssicherheit ergibt eine Reihe offener Fra-
gen zur verlässlichen Deckung des steigenden 
Strombedarfs in Deutschland bis 2030 und 
darüber hinaus zur Netzstabilität im europäi-
schen Verbundnetz.

Prüfpunkt Gaskraftwerke und 
Umrüstung von Kohleanlagen

Das KVBG sieht die Prüfung der vorhande-
nen Gasnetze vor, um sicherzustellen, dass 
bestehende Kohleanlagen auf Erdgasbetrieb 
umgestellt werden können. Damit beschränkt 
sich die Bundesregierung allein auf Fragen 
zur hinreichenden Infrastruktur. Von größe-
rer Bedeutung ist die Frage, wie hoch die 
Bereitschaft von Investoren ist, bestehende 
Anlagen umzurüsten oder neue Gaskraft-
werke zur Bereitstellung von Reserve und/
oder Wirkleistung bereitzustellen und wie die 
Versorgung der Anlagen mit ausreichenden 
Mengen an Brennstoff zu auskömmlichen 
Preisen sicherzustellen wäre. 

Durch die Aussage der Bundesregierung, 
„die Nutzung von Erdgas (ist) langfristig 
nicht nachhaltig“ [9], wird ein investitions-
hemmender Rahmen für Investitionen in 
neue Gaskraftwerke gesetzt, auch wenn die 
Bundesregierung einschränkt, dass neue 
Gaskraftwerke die schnelle Umstellung auf 
erneuerbare Energien und die Reduktion der 
Emissionen im Energiesektor insgesamt  
unterstützten, insbesondere dann, wenn sie 
wasserstofffähig („H2-ready“) sind.

Derzeit sind im Marktstammdatenregister der 
Bundesnetzagentur [10] rund 31,2 GW Netto-
nennleistung an Gaskraftwerken registriert. 
Etwa 28 GW davon sind am Strommarkt aktiv. 
Den größten Anteil stellen derzeit Gastur- 
binen mit nachgeschalteter Dampfturbine 
(GuD-Technik) mit 10,6 GW dar. In Bau oder 
Planung befinden sich derzeit Anlagen mit  
einer Nettoleistung von etwa 3.600 MW. Für 

Entwicklung der Stromerzeugung in Deutschland nach Energieträgern 1991-2021 in Mrd. kWh 
 Quelle: BDEW – Stand 12/21

Abb. 2

37ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 72. Jg. 2022 Heft 5



WISSENSWERT

ZUKUNFTSFRAGEN

diese Anlagen liegen bewilligte Investitions-
planungen vor, die eine Inbetriebnahme als 
sehr wahrscheinlich erscheinen lassen. Hin-
zu kommen nach Auskunft der Bundesregie-
rung 4.380 MW (Stand 2021), „die in Zukunft 
zugebaut werden könnten“ [11]. Von den ge-
planten Anlagen wurden knapp 3.000 MW 
als „Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK-)fähig“ 
gemeldet. Konkret im Bau oder bereits im Pro-
bebetrieb befinden sich derzeit nach Angaben 
der Bundesregierung Anlagen mit einer Ge-
samtleistung von 3.483 MW. 

Zwischenfazit zum Prüfpunkt Umrüstung 
von Kohle- auf Gasanlagen: Bau und Planung 
von neuen Gaskraftwerken für den Strom-
markt oder zur Sicherung der Netzstabilität 
erfolgen derzeit im Vergleich zum Abbau der 
Erzeugungskapazitäten auf der Grundlage 
von Kohle und Kernkraft nicht ausgewogen. 
Die Investitionen in neue Gasanlagen werden 
durch die längerfristigen klimapolitischen 
Perspektiven und Zielsetzungen sowie durch 
unsichere Preis- und Lieferentwicklungen 
geprägt. 

Prüfpunkt Aufrechterhaltung 
der Wärmeversorgung

In der leitungsgebundenen Wärmeversorgung 
(Fernwärme) spielt der Energieträger Kohle 
nach wie vor eine bedeutende und vielfach  
unterschätzte Rolle. An der Nettowärmeer-
zeugung im Bereich der Fernwärme in Höhe 
von 128 Mrd. kWh (2021) haben Stein- und 
Braunkohle zusammen mit 18,6 % einen etwa 
gleich hohen Anteil wie erneuerbare Energie-
träger. Auf Erdgas entfällt ein Anteil von 
knapp 50 %. Über Fernwärmesysteme werden 
derzeit 6,1 Mio. Haushalte versorgt. 44 % des 
Aufkommens leitungsgebundener Nutzwärme 
entfallen allerdings auf die Industrie. Vor  
allem die Grundstoffindustrie sowie die Sek-
toren Papier, Fahrzeugbau und Ernährung 
sind bedeutende Abnehmer von Nutzwärme. 
Die Substitution von Kohle in diesem Bereich 
betrifft die Wärme-Auskopplung aus Großkraft- 
werken sowie den Betrieb von Heizwerken. 

Besondere Bedeutung hat die leitungsgebun-
dene Wärmeversorgung in Städten und Bal-
lungsräumen. So liegt der Fernwärmeanteil 
an der Wärmeversorgung in Hamburg und 
Berlin bei über 36 %, in der Fläche liegen die 

Anteile bei durchschnittlich 6 %. In Leipzig 
wird Ende 2022 ein neues Heizkraftwerk in 
Betrieb gehen, dessen zwei Gasturbinen zu-
sammen 125 MW elektrischer Leistung sowie 
163 MW thermische Leistung für die Fern-
wärmeversorgung bereitstellen werden. Als 
Besonderheit weist die Anlage einen Wärme-
speicher mit einer Kapazität von 1.500 MWh 
zur Flexibilisierung des Anlagenbetriebs auf. 
2019 hatte sich Leipzig entschieden, auf Wär-
melieferungen aus dem Braunkohlekraftwerk 
Lippendorf zu verzichten und den Bau des 
Heizkraftwerks sowie weiterer eigener Anla-
gen zur Strom- und Wärmeerzeugung vorzu-
nehmen. Das Kraftwerk Lippendorf gehört 
mit zwei 1999 ans Netz gegangenen Blöcken 
zu den modernsten Braunkohleanlagen in 
Deutschland und soll gemäß KVBG bis Ende 
2035 am Netz bleiben. Die Anlage stellt eine 
Fernwärmeleistung von 330 MW zur Verfü-
gung. 

Zwischenfazit zum Prüfpunkt Aufrechter-
haltung der Wärmeversorgung: Kohle spielt 
für leitungsgebundene Wärmeversorgung in 
Deutschland eine erhebliche Rolle. Der Ersatz 
vorhandener Anlagen oder die Beendigung 
der Wärmeauskopplung aus Großkraftwerken 
greift in das Gefüge einer besonders wirtschaft-
lichen und effizienten Art der Wärmeversor-
gung ein. Für die Umstellung auf erneuerbare 
Energien ist ein hinreichender Zeithorizont 
einzuplanen, die weitere Erhöhung des Erd-
gasanteils widerspricht dem Ziel, die Import-
abhängigkeit drastisch zu minimieren. In die 

Prüfung einzubeziehen ist auch der indust-
rielle und gewerbliche Wärmebedarf. 

Prüfpunkt Strompreise

Ab Mitte des Jahres 2021 verzeichneten die 
Stromgroßhandelspreise einen kontinuierli-
chen Anstieg und erreichten am 21.12.2021  
ein Jahres-Rekordhoch von 431,97 €/MWh (ge-
wichteter Stromgroßhandelspreis/Day-Ahead-
Börsenstrompreis je Stunde). Am 08.03.2022 
wurde mit 487,57 €/MWh der bisher höchste 
Wert des laufenden Jahres verbucht. 

Nach Meinung führender Forschungsinstitute 
sind stark gestiegene Gaspreise Haupttreiber 
für den Strompreisanstieg [12]. Zeitweise no-
tierte Erdgas am Ende eines Börsentages 
(Settlementpreis) bei mehr als 200 €/MWh. 
Verantwortlich für die Preisentwicklung 
beim Erdgas sind die anhaltende Unsicher-
heit im Hinblick auf künftige Erdgasliefe-
rungen aus Russland, unterdurchschnittliche 
Füllstände der Gasspeicher sowie eine global 
anziehende Nachfrage im Zuge der wirtschaft-
lichen Erholung. 

Die Unsicherheiten über die zukünftige Rolle 
Russlands als bedeutendster Erdgaslieferant 
West- und Zentraleuropas sowie die disku-
tierte Substitution der Pipeline-Bezüge aus 
Russland durch global handelbare LNG-Liefe-
rungen aus anderen Regionen dürften auch 
in Zukunft erheblichen Einfluss auf die Erd-
gaspreise haben. Neben der starken Position 

Stromgroßhandelspreise Deutschland/Luxemburg 07.02-04.04.2022 in €/MWh
 Quelle: smard

Abb. 3
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von Erdgas in der Industrie und im Wär-
memarkt werden in Deutschland pro Jahr 
knapp 90 Mrd. kWh Strom aus Erdgas er-
zeugt, das entsprach 2021 einem Anteil 
von gut 15 % an der Bruttostromerzeugung. 
Damit ist Erdgas derzeit nach den erneuer-
baren Energien sowie der Braunkohle der 
drittwichtigste Energieträger in der Strom-
erzeugung. 

Neben dem absoluten Anstieg sind die Strom- 
großhandelspreise im deutschen Marktge-
biet seit Mitte 2021 von einer deutlich stär-
keren Volatilität geprägt als in der Vergan-
genheit. So folgen den Höchstwerten immer 
wieder deutlich Abschwünge bis auf Werte 
um 20,00 €/MWh (beispielsweise am 
05.04.2022, 6.00 Uhr: 23,53 €/MWh). 
Auch bei dieser Entwicklung spielt Erdgas 
eine Rolle (siehe Abb. 3).

Durch die Abschaltung von Kernkraftwer-
ken sowie die vorzeitigen Stilllegungen von 
Stein- und Braunkohlekraftwerken hat sich 
die Merit Order – die der Netzlast folgende, 
zeitlich gestaffelte Inbetriebnahme von 
Stromerzeugungsanlagen – erheblich ver-
kürzt und dynamisiert. Die noch am Netz 
befindlichen Kern- und Kohlekraftwerke  
decken im Wesentlichen die Residuallast ab, 
die sich bestimmt als Differenz zwischen  
der prognostizierten Netzlast und der erwar-
teten Stromeinspeisung aus erneuerbaren 
Energiequellen. Bei stark fluktuierenden 
Stromeinspeisungen aus erneuerbaren Ener-
giequellen führt eine verkürzte Merit Order 
verstärkt zum Einsatz von Stromerzeu-
gungsanlagen mit hohen flexiblen Kosten, 
zumeist von Erdgaskraftwerken. Weitere 
Verkürzungen der Merit Order verstärken 
den Trend zu einem kurzfristigen und häu-
figen Wechsel zwischen Netzeinspeisungen 
aus erneuerbaren Energieträgern zu gerin-
gen flexiblen Kosten (Absinken der Strom-
preise) und dem Einsatz von Erdgaskraftwer-
ken mit hohen flexiblen Kosten für Brennstoff 
und CO2-Emissionszertifikate (Anstieg der 
Strompreise). Die zum Teil extremen Preis-
ausschläge haben Rückwirkungen auf die 
Bildung von Durchschnittspreisen am Kurz- 
und Langfristhandel an den Strombörsen. 

Zwischenfazit zum Prüfpunkt Strompreise: 
Der Ausbau der Stromerzeugung aus erneu-

erbaren Energieträgern und der Zubau von 
Gaskraftwerken zum CO2-armen Ausgleich 
fluktuierender Netzeinspeisungen muss zeit- 
lich abgestimmt mit der Abschaltung von 
Kohlekraftwerken erfolgen, um starke Aus-
schläge an den Strombörsen und ein lang-
fristig steigendes Preisniveau zu verhindern. 

Prüfpunkt Klimaziele

Die Erreichung der europäischen Klimazie-
le bei den energiebedingten Treibhausgas-
emissionen ist durch das europäische Emis-
sionshandelssystem gewährleistet. Die jähr- 
lich reduzierte Höchstmenge an Emissions-
zertifikaten (Cap) und der Investitionen in 
den Klimaschutz fördernde Handel (Trade) 
mit Emissionszertifikaten steuern die Emis-
sionsentwicklung zielgenau. 

Die über die europäischen Vorgaben hin-
ausgehenden, verschärften nationalen Kli-
maschutzziele sorgen dafür, dass die Emissi-
onen der inländischen Energiewirtschaft bis 
2030 auf höchstens 108 Mio. t CO2 sinken 
müssen, davon verbleiben nach Abzug von 
Mengen für andere Zweige der Energiewirt-
schaft noch 85 Mio. t für die Stromerzeu-
gung aus den 2030 noch am Netz befindli-
chen Kohle- und Gaskraftwerken. Wenn wie 
geplant im Jahre 2030 noch Braunkohle-
kraftwerke mit einer Stromerzeugungskapa-
zität von 9 GW am Netz sind und die Aus-
lastung der Anlagen auf bis zu 5.000 
Vollaststunden reduziert würde, würde der 
Betrieb dieser Anlagen zu einem CO2-Aus-
stoß von 45 Mio. t pro Jahr führen. Damit 
hätten sich die CO2-Emissionen der Braun-
kohle seit 1990 um 87 % vermindert. Der Ein-
satz von Braunkohle wäre damit im Rahmen 
des Ausstiegsplan gemäß KVBG mit 
den nationalen Klimazielen vereinbar. 

Die jetzt geplanten verstärkten Importe von 
LNG sowie von Erdgas aus Fracking-Produk-
tionen führen dagegen zu zusätzlichen Emis-
sionen, die nicht vom europäischen Emissi-
onshandelssystem erfasst werden und des- 
halb auf anderem Wege bilanziert werden. 

Zwischenfazit zum Prüfpunkt Klimaziele: 
Unklar ist aufgrund der aktuellen Lage auf 
den Märkten für Energierohstoffe sowie als 
Konsequenz nationaler und europäischer 

Maßnahmen zur Diversifizierung der Ener-
giebezüge, in welchem Umfang Gas- und 
Steinkohlenimporte für die Stromerzeugung 
zur Verfügung stehen und wie sich das Ver-
hältnis zwischen importierten und heimi-
schen fossilen Brennstoffen für die Stromer-
zeugung entwickelt.  

Prüfpunkt Rohstoffe

Die Energiewirtschaft verbraucht nicht nur 
Rohstoffe, sie erzeugt auch welche. Aus der 
Rauchgasentschwefelung (REA) der inländi-
schen Stein- und Braunkohlekraftwerke ent- 
stammten 2020 insgesamt etwa 6,3 Mio. t sog. 
technischer Gips, davon 4,8 Mio. t aus Braun-
kohle- sowie 1,5 Mio. t aus Steinkohlekraft-
werken. Die Gesamtmenge reicht aus, um der-
zeit etwa 55 % des inländischen Gipsbedarfs 
zu decken, der Rest wird überwiegend aus 
heimischen Naturgipsvorkommen zugeführt. 

Zwischenfazit zum Prüfpunkt Rohstoffe: Im 
Zuge des Kohleausstiegs wird die Menge des 
REA-Gipses deutlich sinken und den Bedarf 
an Naturgips erhöhen oder zu mehr Recyc-
linganstrengungen führen. Beides erfordert 
Zeit für Planungen, Genehmigungen und Ent-
wicklungen. Eine Beschleunigung des Kohle-
ausstiegs führt damit zu Versorgungsrisiken 
bei einem wichtigen Baustoff durch steigende 
Importabhängigkeiten sowie zu Risiken für 
die Energieeffizienz im Gebäudebereich. 

Prüfpunkt Sozialver- 
träglichkeit

Zur sozialverträglichen schrittweisen Redu-
zierung und Beendigung der Kohleverstro-
mung kann aus Mitteln des Bundeshaushalts 
für mindestens 58 Jahre alte Arbeitnehmer 
in Kraftwerken und Tagebauen vom Tag 
nach der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses für längstens fünf Jahre Anpassungsgeld 
(APG) als Überbrückungshilfe bis zur An-
spruchsberechtigung auf eine Rente gewährt 
werden. Das Anpassungsgeld ist ein zentra-
les Instrument der individuellen Anpassung 
an den durch den Kohleausstieg ausgelösten 
Strukturwandel in den Kohlerevieren. Bei 
einem weiter vorgezogenen Datum für den 
Kohleausstieg müssten bis zu acht weitere 
Jahrgänge in die APG-Regelung aufgenom-
men werden. 
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Zwischenfazit zum Prüfpunkt Sozialver-
träglichkeit: Ein vorgezogener Kohleausstieg 
führt zu einer Überprüfung der Ziele für die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze in den Kohle-
regionen, da ein vorgezogener Ausstieg ver-
stärkt jüngere Beschäftigte treffen würde, die 
berechtigte Ansprüche auf perspektivische 
Beschäftigungschancen in ihren jeweiligen 
Regionen beanspruchen dürfen. 

Fazit

Der für die zweite Jahreshälfte 2022 anste-
hende, durch das KVBG vorgeschriebene 
Überprüfungstermin zu den Auswirkungen 
des Kohleausstiegs bis 2038 sowie zur aktu-
ellen Diskussion über das Vorziehen des 
Enddatums der Kohlenutzung in Deutsch-
land sind streng und umfassend nach den 
Vorgaben des KVBG zu bearbeiten. 

Die gesetzlich fixierten Prüfpunkte können  
allerdings nicht ohne Berücksichtigung der 
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie sowie der aktuellen und 
längerfristigen Konsequenzen der Ukraine-
Krise bewertet werden. Insbesondere sind 
Entscheidungen für eine weitere Beschleuni-
gung des Kohleausstiegs dürften aus Gründen 
der unsicheren Preis- und Versorgungslage 
derzeit weder seriös noch verantwortungs-
voll zu treffen sein.
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